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Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates 

 
 

der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse. 
 
 

Sitzung vom 9. September 2025 
 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.08.2025 

Sachverhalt: 
Gemäß § 25 Abs. 1 GeschO ist die Niederschrift der vorangegangenen öffentlichen Sitzung 
zu genehmigen. 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift Nr. 2025-14 vom 12.08.2025 wird gemäß § 25 Abs. 1 GeschO genehmigt. 
Abstimmungsergebnis: 8 : 0 
 
 
2. Informationen des Bürgermeisters 

Sachverhalt: 
Am Donnerstag, 09.10.2025 findet ab 15.00 Uhr der Hebauf Neubau Kindertagesstätte St. 
Martin. Einladung an beteiligte Firmen, Gemeinderäte usw. folgt. 
 
 
3. Nachtragshaushalt 2025 

Sachverhalt: 
Da beantragte Fördermittel wie ursprünglich für 2025 geplant in diesem Jahr nicht fließen ist 
ein Nachtragshaushalt erforderlich. 
 
Der Haushaltsentwurf für den Nachtragshaushalt 2025 mit Finanzplan 2026 bis 2028 und 
Stellenplan werden dem Gemeinderat vorgestellt. 
 
3.1 Genehmigung Nachtragshaushalt 2025 mit Finanzplan 2026-2028 und Stellenplan 

Sachverhalt: 
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 für den Nachtragshaushalt 2025 mit Finanzplan 2026 
bis 2028 und der Stellenplan werden vorgestellt. 
Der TOP wird auf die nächste Gemeinderatssitzung verschoben. 
 
 
3.2 Genehmigung Haushaltssatzung Nachtragshaushalt 2025 

Sachverhalt: 
Aufgrund der Haushaltsberatungen und des Beschlusses des Haushaltsplanes für das Jahr 
2025 nebst Anlagen kann die Haushaltssatzung für den Nachtragshaushalt des 
Haushaltsjahres 2025 beschlossen werden. 
Der TOP wird auf die nächste Gemeinderatssitzung verschoben. 
 

Gemeinde Bad Kohlgrub 
Deutschlands höchstgelegenes Moorheilbad 900 m ü. d. M. 
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4. Ruftaxi - Außendesign 

Sachverhalt: 
In seiner Sitzung am 15.07.2025 hat der Gemeinderat der Beschaffung eines Opel Combo 
electric als Ruf-Taxi zugestimmt. 
Nun liegen Design-Vorschläge zur Folierung des Fahrzeugs von der Firma Sax-Design, 
Weilheim, zur Entscheidung vor. 
Die Folierung mit Steinschlagschutzfolie an der Front kostet brutto € 4.820,40. 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat entscheidet sich für folgende Varianten: 
Front wie von der Fa. Sax vorgeschlagen 
Abstimmungsergebnis: 8 : 0 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat entscheidet sich für folgende Varianten: 
Fahrzeugseite links wie von der Fa. Sax vorgeschlagen, ohne Wappen 
Abstimmungsergebnis: 8 : 0 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat entscheidet sich für folgende Varianten: 
Fahrzeugseite rechts wie von der Fa. Sax vorgeschlagen, ohne Wappen 
Abstimmungsergebnis: 8 : 0 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat entscheidet sich für folgende Varianten: 
Heck wie von der Fa. Sax vorgeschlagen Variante 1  
Abstimmungsergebnis: 8 : 0 
 
 
5. Sonstiges 

Sachverhalt: 
Nach Anfrage zum Status Gasthaus „Schwarzer Adler“ kam die Info, dass dieser dauerhaft 
geschlossen; das Cafe Wohlig vermutlich wegen Umbau nur vorübergehend geschlossen. 
 
 
 

Sitzung vom 16. September 2025 
 
 
1. Genehmigung Nachtragshaushalt 2025 mit Finanzplan 2026-2028 und Stellenplan 

Sachverhalt: 
Da beantragte Fördermittel wie ursprünglich für 2025 geplant in diesem Jahr nicht fließen ist 
ein Nachtragshaushalt erforderlich. 
 
Der Haushaltsentwurf für den Nachtragshaushalt 2025 mit Finanzplan 2026 bis 2028 und 
Stellenplan werden dem Gemeinderat vorgestellt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan für den Nachtragshaushalt 2025 mit 
Finanzplan 2026 bis 2028 und Stellenplan unter der Voraussetzung, dass der Haushalt für 
2026 bis 31.03.2026 abgeschlossen ist. 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
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2. Genehmigung Haushaltssatzung Nachtragshaushalt 2025 

Sachverhalt: 
Aufgrund der Haushaltsberatungen und des Beschlusses des Haushaltsplanes des 
Nachtragshaushalts für das Jahr 2025 nebst Anlagen kann die Haushaltssatzung des 
Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen werden. 
 
Beschluss: 

Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Bad Kohlgrub  
(Landkreis Garmisch-Partenkirchen) 

für das Haushaltsjahr 2025 
 
Auf Grund des Art. 63 ff. Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Bad 
Kohlgrub folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt im 
 
VERWALTUNGSHAUSHALT  in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit  8.607.049 Euro 
und im  
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit 5.649.508 Euro 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in 
Höhe von 2.000.000 Euro vorgesehen.  
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt für die Fertigstellung der 
Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin bis 31.12.2026 werden in Höhe von 
2.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (A) 350 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)  550 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer 350 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird weiterhin auf 600.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
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Bad Kohlgrub, ………………….. Gemeinde Bad Kohlgrub 
 
 
Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 
3. Sonstiges 

 
 


